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Zitat von Der Germanist

Die Klassenleitung ist nach § 18 (3) ADO NRW mit beratender Stimme Mitglied der
Klassenpflegschaft. Das ist somit eine Dienstpflicht in Kombination mit § 1
(Konkretisierung der Aufgaben, die im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags
zu erfülle sind).

Das widerspricht dann dem SchulG, weil hier ist eben die automatische Teilnahme verneint.
Das Problem ist hier nämlich, dass die Eltern, wenn sie Lust haben, durchaus alle zwei Wochen
zu den ungünstigsten Zeiten eine Pflegschaft abhalten können - und hier bin ich dann nicht
dazu verpflichtet, daran teilzunehmen.

Ja, Lehrer sind Mitglied der Pflegschaft. Nein, sie müssen nicht automatisch immer an allen
Sitzungen teilnehmen - nur wenn erforderlich.
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